
Das Forstamt ist ein gemeinsames Amt des Wirtschafts- und Sozialdepartements Basel-Stadt und der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft 

  

Rufsteinweg 4, Postfach 307 
CH-4410 Liestal 
Telefon: 061 925 56 59 
Telefax: 061 925 69 88  
www.wald-basel.ch 

��� 

Forstamt beider Basel 

 

Liestal 

 

 

Was ist ein Waldentwicklungsplan? 

Grundsatz: § 15 des kantonalen Waldgesetzes 
1 Die forstliche Planung bildet den Rahmen für eine geordnete Waldbewirtschaftung und 
deren Abstimmung mit den nicht-forstlichen Ansprüchen an den Wald. 
2 Die überbetriebliche forstliche Planung erfolgt in Form der Waldentwicklungsplanung, die 
betriebliche forstliche Planung in Form der Betriebsplanung. 

 

Der Waldentwicklungsplan (WEP) dient der forstlichen Planung und ist das Raumplanungs-
instrument im Wald auf regionaler Stufe, welches 

� alle regional gültigen, relevanten Planungsgrundlagen sammelt und zusammenfasst, 

� die übergeordneten Ziele und Entwicklungsabsichten der Walderhaltung und die 
Methoden und Rahmenbedingungen der Waldbewirtschaftung definiert, 

� Konflikte erkennt, darstellt und soweit möglich löst oder Lösungswege aufzeigt, 

� die Verbindung zur übrigen Raumplanung herstellt, 

� raumwirksame Vorhaben im Wald und in angrenzenden Gebieten koordiniert, 

� Prioritäten für das öffentliche Beitragswesen (Finanzhilfen/Abgeltungen) setzt, 

� Kontrollgrössen der nachhaltigen Waldentwicklung festsetzt, 

� die Vorgaben für die betrieblichen Planungen liefert und 

damit als eigentliches Führungsinstrument des Forstdienstes die öffentlichen Interessen am 
Wald sicherzustellen sucht. Der WEP beinhaltet Aussagen und Entwicklungsziele, die durch 
verschiedene Massnahmen und Instrumente umgesetzt werden. Unterschiedliche Adress-
aten (z.B. Behörden, Private, Vereine) sind vom WEP angesprochen und haben ihn um-
zusetzen. 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 1: Entstehung Waldentwicklungsplan. 
 

Auf welche Rechtsgrundlagen stützt sich der WEP? 

Das Bundesgesetz über den Wald (WaG vom 4.10.1991) verlangt, dass der Wald so zu 
bewirtschaften ist, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann 
(Nachhaltigkeit). Gemäss dazugehöriger Verordnung haben die Kantone bei Planungen von 
überbetrieblicher Bedeutung dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung über deren Ziele und 
Ablauf unterrichtet wird, dabei in geeigneter Weise mitwirken und diese Planungen einsehen 
kann. 

In Ausführung der Bundesgesetzgebung bestimmt das kantonale Waldgesetz (kWaG vom 
11.6.1998), dass: 
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- die Waldentwicklungsplanung für das gesamte Waldgebiet sicherstellt, dass der Wald 
seine Funktionen nachhaltig erfüllen kann und dass Waldentwicklungsplanung und 
Raumplanung miteinander zu koordinieren sind (§16 Abs. 1 kWaG), 

- der kantonale Forstdienst die Waldentwicklungsplanung unter Mitwirkung der Waldeigen-
tümerinnen und Waldeigentümer, der Einwohnergemeinden sowie der interessierten 
Kreise erarbeitet (§16 Abs. 2 kWaG), 

- der Waldentwicklungsplan als Planungsergebnis vom Regierungsrat erlassen wird (§16 
Abs. 3 kWaG), 

- der Entwurf des Waldentwicklungsplanes in geeigneter Weise zu veröffentlichen ist, jede 
Person zum Entwurf Stellung nehmen kann und die Stellungnahmen beim Erlass des 
WEP angemessen zu würdigen sind (§17 Abs. 1 kWaG). 

Die kantonale Waldverordnung (kWaV vom 22.12.1998) regelt im Weiteren in § 24 bis § 29 
Umfang und Inhalt der Planung, die Mitwirkung der Bevölkerung sowie Erlass, Benützung 
und Einsichtnahme. 

An wen richtet sich der WEP und wie ist die Rechtswirkung? 

Der Waldentwicklungsplan richtet sich in erster Linie an die kantonalen und kommunalen 
Behörden. Er ist für die Behörden verbindlich, d.h. die Behörden von Gemeinden und Kanton 
sind verpflichtet, bei ihren einzelnen Entscheiden alle formulierten Zielsetzungen und 
Massnahmen zu berücksichtigen. 

Die Waldeigentümer wie Bürgergemeinden, Einwohnergemeinden, Private und Staat sind 
wichtige Partner, die bei der Umsetzung durch den WEP betroffen sind. Die Grundeigen-
tümer sind vom WEP und dessen Inhalt nur indirekt betroffen, da er nur behördenverbindlich 
ist. Konkrete Auswirkungen für die Grundeigentümer entstehen erst mit Ausführungs-
planungen (Betriebspläne, Zonenpläne, Verträge, Verfügungen, z.B. über Beitragsleistun-
gen). Die Grundeigentümer sind grundsätzlich frei solche Vereinbarungen einzugehen, 
können aber Rechtsanspruch für eventuelle Abgeltungen und Beiträge geltend machen. 
 

Abb. 2: Forstl. Planung auf zwei Ebenen     Abb. 3: Instrumente der forstl. Planung und der   
Raumplanung 
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                                                                       Weitere Informationen unter www.wald-basel.ch 


